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Ansuchen um straßenpolizeiliche Bewilligung 
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Straßenverkehrsordnung 1960 

 

§ 90 Arbeiten auf oder neben der Straße 

 

(1) Wird durch Arbeiten auf oder neben der Straße der Straßenverkehr beeinträchtigt, so ist 

hiefür unbeschadet sonstiger Rechtsvorschriften eine Bewilligung der Behörde erforderlich. 

Die Bewilligung ist auf Antrag des Bauführers zu erteilen, wenn die Beeinträchtigung nicht 

wesentlich ist oder wenn es möglich ist, für die Aufrechterhaltung der Sicherheit, Leichtigkeit 

und Flüssigkeit des Verkehrs in anderer Weise zu sorgen. 

 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden keine Anwendung auf verkehrsfremde Tätigkeiten, 

für die gemäß § 82 eine Bewilligung erforderlich ist, sowie für Arbeiten an Mautanlagen und 

zur Erhaltung, Pflege und Reinigung der Straßen, für Vermessungsarbeiten und für nur 

kurzfristige dringende Reparaturen an öffentlichen Einrichtungen. Solche Arbeiten sind, sofern 

dies die Verkehrssicherheit erfordert, durch das Gefahrenzeichen „Baustelle“ anzuzeigen. Für 

Personen, die mit Vermessungsarbeiten oder den dringenden Reparaturen an öffentlichen 

Einrichtungen beschäftigt sind, gelten die Bestimmungen des § 98 Abs. 2 sinngemäß. 

 

(3) Die Bewilligung ist unter Berücksichtigung der Art und des Umfanges der Bauführung und 

der Verkehrsbedeutung der Straße zur Wahrung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit 

des Verkehrs bedingt, befristet oder mit Auflagen (z. B. Absperrung mit rot-weiß gestreiften 

Schranken) zu erteilen. Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Anlass von Arbeiten auf oder 

neben der Straße dürfen nur von der Behörde und nur im unbedingt notwendigen Ausmaß und 

nur für die unbedingt notwendige Strecke angeordnet werden. 

 

(4) Der Antragsteller hat dem Antrag sämtliche Unterlagen beizulegen, die erforderlich sind, 

damit die Behörde das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 beurteilen kann. 

 


